
Organ für amtliche Kundmachungen. 
Erscheint an jedem Freitag. Abonnementspreis: Für das Inland jährlich 4 Kr., halbjährlich 2 Kr., vierteljährlich 1 Kr., mit  Postversendung «nd Zustellung v o n » .  
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für Inserate im Publikationsteile für die dreispaltige Zeile oder deren Raum 8 Ii oder I v R p .  — Korrespondenzen, Inserate und Gelder sind an die Redaktion einzusenden. 

und zwar erste« spätestens bis j e b e n  ZllittrvocH m i t t a g s .  

Freitag JftS 1 .  den 6. Januar 1911. 

Amtlicher Teil. 
Eintragung in das Handelsregister 

für Gesellschaftsfirme« beim sürstlich 
liechtensteinischen Landgericht in Badnz. 
Einlage 7/9  Fol. 14. 

Gegenwärtig gilttye Eintragung der Firma 
Jenvy, Spörry & Cie.: 

Firma Jenny, Spörry & Cie. mit der Haupt-
Niederlassung in Vaduz und der Zwetgnieder-
lassung in Ziegelbrücke, — Betrieb der Baum« 
Wollspinnerei in Vaduz und der Baumwoll-
weder ct in Diesen. 

OffkneHande!sgesellschast(Kowktivgesellschaft), 
Gesellschafter mit dem Rechte der Emzel-Firma-
Zeichnung find: 

Fritz Jenny-Dürst in Ztegelbrücke und 
Johann Jakob Spöny-Streiff  in Vaduz. 
Prokuraerteilung a n :  
Etnzelproknra: Anton Bärtsch in Zollikon bci 

Zürich. 
Kollektivprokura je zu Zweien: 
Dominik Becker in Weesen, 
Emil Kammermann in Niederurnen, 
J aques  Wild in Ziegelblücke. 

F. l. Landgericht. 
Vaduz, am 29. Dtzember 1910. 

Schöpf. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Auszeichnung. Herr Georg Büchel aus Bal
zers dzt. Lehrer und Organist in S t .  Syl-
vester (Kanton Freiburg) hat von der S t u 
dienkommission des Kantons Freiburg das 
Zeugnis pädagogischer Tüchtigkeit ausgestellt 
erhalten, nachdem er die Patenterneuerungs-
Prüfung mit  „Vorzug" bestanden hatte. 

Stiftung. Herr A. Hinger Oberlehrer i. P .  
jetzt wohnhaft in R o t t w e i l  (Württemberg) 
hat 300 Kronen gestiftet, aus deren Jnter -
essen armen Schulkindern in der Schule zu 
Vaduz Schulerfordernisse verschafft werden 
sollen. 

iMilMaufschlag. (Einges.) Die Milchverkäu-
ser in Schaan einigten sich, vom 1. Januar  
1911 an das Liter Milch für 24 Heller zu 
verkaufen. Keine angenehme Bescherung für 
die MilchGuser! 

Rottweil a. N>, 27. Dez. 19101 Liechten
steins Lehren: dankt fütz ihre freundlichen 
Kundgebungen von ihrer amtlichen Konferenz 
vom 19. Dezember 1910 bestens. 

Oberlehrer i P .  A n t. H i n g e r. 
Neujahrsschießen. Am Neujahrsmorgen 

zwischen 5 und 6 Uhr früh wurden in Trie-
sen Böllerschüsse abgegeben, durch welche das 
östliche Chorfenster der Arche mit dem Bilde 
des Kirchenpatrons beschädigt wurde. Die 
Täter entnahmen die Böller dem unver-
schlossenen Friedhofsmagazin und ließen sie 
nach gemachter Benutzung außer der Fried-
Hofsmauer liegen; die Täter will, wie ge-
wöhnlich, niemand gesehen haben. E s  wäre 
wirklich an der Zeit, wenn dem Unsinn des 
Neujahrsschießens endlich einmal der Garaus 
gemacht würde; dieser Unsinn hat schon viele 
Opfer gefordert. S o  wird eben aus Dornbirn 
gemeldet, daß beim Neujahrsschießen eine 
F rau  durch eine Kugel in der Rippengegend 
getroffen wurde und daß ihr Zustand bedenk-
lich sei, da das in die Lunge gedrungene Pro-
jektil bisher nicht entfernt werden konnte. 

Nendeln. (Einges.) I n  Nr. 52 des „L. V." 
vom 30. Dezember 1910 wurden im Arti
kel, betitelt,,Vom Unterland" zwei Dritteile 
der Bürger der Parzelle Nendeln in etwas 
schroffer Weise angegrMn! Na  nu, Terro-
risten sind wir noch nicht; Wühler kann es 
bei uns  geben, es kommt nur auf die Auf-
fassung der Sache an. Also zur Sache: „Von 
der hohen fürstlichen Regierung wie von Seite 
'des Landtagspräsidenten wurde die Meinung 
ausgesprochen, wir hätten bereits den Rechts-
weg zur Verteidigung unseres Wasserrechtes 
ergriffen. Es  ist selbstverständlich, daß eine 
hohe fürstliche Regierung sich informieren 
ließ, bevor sie offiziell diese Tatsache dem 
hohen Landtage mitteilen konnte. Woher und 
von wem die hohe fürstliche Regierung diese 
Information hatte, ist uns nicht bekannt. 

Wir teilen hier den wahren Tatbestand mit 
und berufen uns in diesem Falle auf Herrn 
Dr. Reich, Advokat in Feldkirch. Herr Dr .  
Reich wurde beauftragt, ein Gesuch an die 
hohe fürstliche Regierung zu verfassen, damit 
die Parzelle mit  ihren eigenen Mitteln zum 
Bau einer eigenen Brunnenleitung berechtigt 
sei. E s  handelt sich daher um ein Bauconsens, 
von einem dermcüigen oder in der Zukunft 

schwebenden Prozeß ist und war gar nie eine 
Rede. Herr Dr. Reich wird jederzeit diese 
Angaben bestätigen können. 

Gewiß, wir mißgönnen keinem Bürger in 
der Gemeinde das bißchen Wasser, wir ha-
ben auch keine Widerrede, wenn der Wasser-
Uberschuß, den die Nendler nicht gebrauchen, 
andern Mitbürgern zum Nutzen gereicht. 

Aber das begreifen wir nicht, daß wir 
mit  einer Subvention von 3500 Kronen von 
der Gemeinde, und mit einer Landessubven-
tion, die wahrscheinlich, wie in Vaduz, auf 
5 Prozent kommt, ein Hochwasserreservoir er--
bauen sollten mit einer Hochdruckleitung, 
welche die Summe von 16,000 Kronen, ohne 
die geplante Erweiterung des Brunnennetzes, 
kostet. 

Wenn die Nendler zirka 12,000 Kronen 
für die Wasserversorgung ausgeben müssen, 
und noch dazu zu weiterer Wasserabgabe ver-
pflichtet werden, so gebührt ihnen ein grö
ßeres Entgegenkommen. 

Wir verlangen nur, daß man uns  eine 
einfache Brunnenleitung bis zu jedem Hause 
gestattet, der Preis wird 7000 Kronen nicht, 
übersteigen. 

Was Terrorismus anbelangt, mußten wir 
zuerst des Wortes Bedeutung erforschen. 
Schreckensherrschaft, blutige Gewalt, und auch 
willkürliches Schalten und Walten bedeutet 
«dieses Wort in unserer guten alten Sprache. 
iUnter den in Nr. 52 des Blattes genannten 
zwei Drittel von Nendeln ist keiner in der 
Lage, einen solchen Terrorismus auszuüben, 
dazu braucht es Leute, welche Geld und 
Mittel besitzen. Ob ein Terrorismus je in 
Nendeln bestanden oder vielleicht heute noch 
beskcht, das überlassen wir denjenigen zu 
wissen, welche an Terrorismus denken. Wa
rum aber gegen professionsmäßige Wühler 
die Flucht in die Oeffentlichkeit ergreifen? 
Die Wühlarbeit bestand doch lediglich darin, 
allen Nendlern zu ihren Häusern Wasser zu 
sichern, und nicht an bestimmten Stellen und 
Häusern, wie es von e i n e r  Sejte öffentlich 
verlangt wurde, au^uhören. — Nein, diese 
Flucht in die Oeffentlichkeit ist überflüssig, 
sonst fliehen wir auch in die Oeffentlichkeit. 

Dem Herrn Einsender ist wahrscheinlich ein 
Fehler passiert; er verurteilt uns  vom christ? 
lichen und gemeinnützigen Standpunkte aus ;  

Z«r liechttntttiuitchen Vrtt«»«en!ltmae. 
B o r t r a g ,  gehalten bei der Jahr«sversammlung 
des historischen Vereins für das Fürstentum 

Liechtenstein in Vaduz am 11. Dez. 1910 
von J o l e f  O s p e l t .  

Hieraus ergibt sich, daß jene Oertlich-
ketten, welche deutsche NaMen tragen, in der 
Hauptsache erst von den Alemannen urbar 
gemacht wurden oder sonstwie erst nach deren 
Einwanderung in nähere Beziehung zu den 
Bewohnern unserer Gegend getreten sind; 
aber mancher heute deutsch bezeichnete Or t  
war zweifellos schon vor der deutschen Ein-
Wanderung bewirtschaftet und benannt und 
es werden bei der Belegung solcher Orte mit  
deutschen Namen besondere Gründe mitge-
wirkt haben. Einmal kann ein solcher Ort  
durch Naturereignisse auf längere Zeit für den 
Menschen wertlos geworden sein, und wenn 
wir auch beachten müssen, daß einzelne solcher 
von besonderen Naturereignissen heimgesuchter 
Orte Wohl für eine gewisse Zeit, vielleicht 

durch mehrere Geschlechter, im Denken des 
Volkes einen besonderen Raum einnahmen 
und in  Sagen ihr Andenken sich vererbte 
(vielleicht darf ich hier die Sage von Tri -
sona erwähnen) so gerieten solche Orte mei-
stens doch mit der Zeit außer den Interesse-
kreis ihrer Anwohner, um erst wieder später 
zum Menschen in nähere Beziehung zu 
kommen; dann aber sind auch neue Straßen-
hüge, Befestigungsanlagen, geänderte Wasser-
läufe, neue Betriebsarten u. dergl. die Ur-
fache für neue Ortsbezeichnungen. Ich möchte 
hier nur  ein Beispiel aus jüngerer Zeit er-
wähnen, das zeigt, wie Ortsnamen verloren 
gehen, i n  diesem Falle allerdings ein deut-
scher: I n  Schaan hieß es früher: „bei den 
drei Gättern". Diese Bezeichnung hing zu-
sammen mit dem alten Trattwesen. I n  den 
1840er Jahren wurden die Atzungsrechte auf-
gehoben und abgelöst und später kam Ä e r -
dies i n  jene FWche oder wenigstens in 
deren Nähe die Bahnlinie KU liegen. Und 
heute nun ist der Name: „bei d m  drei Gät
tern", nach Mitteilung eines Gewährsmannes, 

in Schaan der jüngeren Einwohnerschaft 
nicht mehr bekannt. 

Endlich liegen Fälle vor,, wo der romanische 
oder keltische Name infolge lautlicher Eni-
Wicklung oder schon im Original eine einem 
alemannischen Worte ähnliche Aussprache 
hatte; was lag da näher als das Wort, dessen 
ursprünglicher Inha l t  nicht mehr verstanden 
wurde, zwar nicht verdeutschen, aber an 
seine Stelle ein deutsches zu setzen! Auch 
hierfür ein Beispiel aus Schaan: 

Dortselbst kommt der Flurname Wieslewolf 
(im Grundbuch) und Wesliwols (in der 
Mundart) vor. .Dieser Ort  hieß im Urbar 
1507 s Büchel, zwei Urbarien der alten Graf-
schaft Vaduz. Jahrbuch des histor. Vereins 
VI S .  64] und i n  einer Urkunde von 1699 
^Vorarlberg. Landesarchiv] Jslabuls, im Lan-
desurbar 1701 WabÄlff sRegierungsarchivZ, 
anno 1639 Wyslabulff sVorarlb. Landesar-
chiv], 1744 Wislebulf Morarlb. Landesarchiv], 
1780 Jslawolf sSchaaner Gemeindearchw]. 
Die letztere Form lebt zum Teil noch in der 
Erinnerung älterer Leute. Also aus I s la -
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